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Hirntote Patienten sind 
sterbende Menschen

Johannes Hoff und Jürgen in der Schmitten

Seit 1968 gilt der Hirntod als Tod des Menschen. Diese Festlegung ermöglicht es, Pa­
tienten, deren Hirnfunktionen unrettbar erloschen sind, Organe zu Transplantation» 
zwecken zu entnehmen. Die Zweifel am „Hirntod“ sind aber nicht nur naturwissen­
schaftlicher Art, wie Johannes Hoff und Jürgen in der Schmitten zeigen. Um den 
legitimen Bedürfnissen derjenigen Kranken, die auf Transplantationen angewiesen
sind, gerecht zu werden, ist eine Lösung 
ethischen Zweifeln am Hirntod-Kriterium 
schlechthin unmöglich zu machen.

In der Diskussion um den Hirntod 
geht es um die Frage nach einem lang­
fristig tragfähigen ethischen und gesetz­
lichen Fundament für die Praxis der 
Organverpflanzung. Mit den medizini­
schen und technischen Möglichkeiten 
der Organtransplantation sind wir vor 
ein Dilemma gestellt. Wir können zwar 
schwerleidenden oder tödlich bedroh­
ten Menschen helfen, müssen zu die­
sem Zweck aber die körperliche Inte­
grität anderer, sterbender Menschen, 
denen medizinisch nicht mehr zu hel­
fen ist, verletzen. Drei Auswege aus 
diesem Dilemma sind denkbar:
■ Erstens: Man verbietet die Organ­
transplantation unter Berufung auf den 
Schutz der körperlichen Integrität ster­
bender Menschen. Damit würde der 
Konflikt gewaltsam entschieden. Die 
Not potentieller Organempfänger 
würde ignoriert und die Bereitschaft 
vieler Menschen mißachtet, im Sterben 
anderen Menschen durch eine Organ­
spende zu helfen. Ein Verbot der Or- 

erforderlich, die den medizinischen und 
Rechnung trägt, ohne die Transplantation

gantransplantation wäre daher nicht 
nur politisch und pragmatisch unreali­
stisch, sondern auch ethisch keine ak­
zeptable Konfliktlösung.
■ Zweitens: Man bezeichnet hirntote 
Menschen als Leichen. Dieser Weg ist 
1968 von der Harvard-Kommission be­
schritten worden, die das unumkehr­
bare Koma als Tod des Menschen defi­
nierte. Die Gemeinsamkeit mit einem 
Verbot der Organtransplantation ist un­
verkennbar: Die Hirntod-Fiktion 
scheint den moralischen Konflikt zu 
beenden, indem sie ihn durch einen 
definitorischen und in seinem Gefolge 
gesetzgeberischen Akt verschwinden 
läßt.
■ Drittens: Die Organentnahme wird 
bei sterbenden Menschen unter der 
Voraussetzung gesetzlich erlaubt, daß 
a) anderen Menschen dadurch geholfen 
werden kann, b) der Spender zu gesun­
den Zeiten persönlich wirksam zu ge­
stimmt hat, und c) der Hirntod vor­
liegt. Der Hirntod ist hier nicht mehr
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als Todeszeitpunkt und damit als glo­
bale moralische Legitimierung für den 
Eingriff verstanden, sondern eine zu­
verlässige diagnostische Information, 
die Aufschluß über die aussichtslose 
Prognose des Patienten gibt.

Ein entsprechendes Transplantations­
gesetz auf dem Wege einer umschrie­
benen Ausnahme vom gesetzlichen Tö­
tungsverbot ist ethisch zu rechtfertigen 
und rechtspolitisch realisierbar.’ Im 
Zentrum eines solchen Gesetzes steht 
die persönliche, in Kenntnis der Um­
stände gegebene Zustimmung desjeni­
gen, dem das Organ enmommen wer­
den soll. Nur dieser Weg hält den Kon­
flikt dauerhaft sichtbar, statt ihn zu ver­
drängen, und nur dadurch wird für die 
tatsächlich betroffenen Menschen, also 
Spender und Empfänger, eine freie und 
achtenswerte Gewissensentscheidung 
möglich.

Keine Euthanasie

Der Ausdruck „Ausnahme vom Tö­
tungsverbot“ ist sicherlich erschrek- 
kend. Der damit bezeichnete Sachver­
halt kann aber nicht dadurch verschlei­
ert werden, daß — wie es die bisherige 
Handhabung des Himtod-Kriteriums 
ermöglicht — manche sterbende Men­
schen schlechthin zu Toten erklärt wer­
den. Unser Vorschlag besteht deshalb 
darin, die Entscheidung für oder gegen 
eine Organtransplantation der Gewis­
sensentscheidung der Beteiligten und 
Betroffenen zu überlassen und die ent­
sprechenden gesetzlichen Rahmen­
bedingungen dafür zu schaffen. Das ist 
ein Mittelweg, der die Erfordernisse der 
modernen Transplantationsmedizin mit 

moralischen Erwägungen vereinbart, 
die auch im Problem der Transplanta­
tionsmedizin — nur einer von vielen 
moralischen Grenzbereichen, in die uns 
die moderne Technologieentwicklung 
bewegt — nicht außer Kraft gesetzt wer 
den können.

Was bedeutet jedoch „Ausnahme 
vom Tötungsverbot“? Wird damit eine
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Form „aktiver“ Euthanasie legitimiert? 
Keinesfalls. Denn die Einwilligung in 
eine Organentnahme legitimiert sich 
einzig durch die Bereitschaft des Or­
ganspenders, das Leben eines potentiel­
len Organempfängers durch Opferung 
des eigenen Lebens zu retten. Die Ein­
willigung des Spenders allein ist also 
eine notwendige, aber keine hinrei­
chende Voraussetzung für die Zulässig­
keit einer Organentnahme.

Hinzu kommt ein zweites. Der Zu­
stand des Hirntods ist hinreichende In­
dikation für einen Behandlungsabbruch, 
da ein sinnvolles Therapieziel nicht 
mehr gegeben ist. Deshalb gilt, daß bei 
einem hirntoten, sterbenden Menschen 
die Beatmung grundsätzlich nicht nur 
abgestellt werden darf, sondern abge­
stellt werden muß. Es gibt keine Recht­
fertigung für eine Behandlung, die 
nichts als das bloße Überleben zum 
Ziel hätte.2 Auf diesem Hintergrund 
kann die Organspendebereitschaft 
nicht mit einem Euthanasieverlangen in 
Verbindung gebracht werden, ge­
schweige denn mit einem Tötungsverlan­
gen im Sinne der „aktiven“ Euthanasie. 
Denn durch die mit einem Organspen­
deausweis erklärte Bereitschaft, in der 
letzten Sterbephase seine Organe zur 
Transplantation zur Verfügung zu stel­
len, willigt der potentielle Spender nicht 
in eine Lebensverkürzung, sondern in 
eine Verlängerung seines Sterbens um 
einige Tage ein, nämlich bis die Voraus­
setzungen für eine Organentnahme ge­
schaffen sind. Mit der — unbestreit­
bar tödlichen — Organentnahme zur 
Lebensrettung eines anderen findet die 
Sterbeverlängerung ihr Ende. Deshalb 
kann die Intention, einem Organemp­

fänger durch eine „zur Lebensrettung 
freigegebene Lebensopferung“ (Gerd 
Geilen) zu helfen, auch nicht zum Vor­
wand für ein Euthanasieverlangen wer­
den. Eine gesetzliche Regelung der 
Transplantation, die darauf verzichtet, 
den Hirntod als Todeskriterium anzu­
sehen, birgt folglich keinerlei Zuge­
ständnis an Forderungen zur Legali­
sierung der „aktiven“ Euthanasie.

Ende der Transplantation?

Der Transplantationschirurg Rudolf 
Pichlmayr hat in einem Expertenge­
spräch der Konrad-Adenauer-Stiftung 
geltend gemacht, daß mit der
Ablehnung des Konzeptes bzw. des Faktums, 
daß mit festgestelltem Himtod der Tod des Men­
schen eingetreten ist, (...) praktisch die Organ­
transplantation (endet).

Die Transplantationsmedizin könne 
kaum weitergeführt werden, wenn der 
Arzt, um einem Patienten zu helfen, 
einen anderen töten müsse.

Das Gegenteil ist der Fall. Eine enge 
Zustimmungslösung, die Pichlmayrs 
vermeintlich „faktische“ Gleichsetzung 
des Hirntods mit dem Tod des Men­
schen nicht zur Voraussetzung hat, 
bleibt nicht nur von den Unerträglich­
keiten unberührt, die für Chirurgen mit 
einer Tötung auf Verlangen verbunden 
wären; sie baut auch anderen, nicht we­
niger gravierenden Problemen vor: ins­
besondere den unabsehbaren Folgewir­
kungen, die sich durch die einmalige 
Anerkennung des Himtodes als Tod 
des Menschen ergeben.

In Pittsburgh (USA) werden schon 
seit einigen Jahren Organe von Men­
schen entnommen, die nach bisheriger
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Definition weder herzkreislauf- noch 
hirntot sind? Führende Bioethiker und 
Mediziner in den USA fordern immer 
nachdrücklicher, das Hirntodkonzept 
endlich „konsequent“ zu Ende zu den­
ken und auch Menschen, bei denen nur 
ein Teil des Gehirns ausgefallen ist — so­
genannte Apalliker — und ohne Groß­
hirn („anenzephal“) geborene Kinder 
zu den „Toten“ zu zählen? Anenzepale 
wie auch apallische Patienten haben 
noch eine selbständige Atmung. Seit­
dem eine Arbeitsgruppe der Universi­
tätsklinik Münster in einer internationa­
len Fachzeitschrift die Gleichsetzung 
anenzephaler Neugeborener mit Toten 
propagiert und von einer Organent­
nahme bei Anenzephalen berichtet 
hat,5 ohne daß dies (standes)rechtliche 
Konsequenzen für die betreffenden Gy­
näkologen und Chirurgen hatte, wird 
Deutschland von US-amerikanischen 
Autoren als das bisher erste Land ge­
priesen, in dem die Hirntodkonvention 
bereits konsequent ausgeweitet worden 
ist? Auch neuere ärztliche Stellungnah­
men lassen erkennen, daß der weiteren 
Vorverlegung des Todeszeitpunkts im 
Sinne des Teilhirntodkriteriums nichts 
Grundsätzliches mehr entgegengesetzt 
werden kann, sobald das Hirntodkon­
zept einmal akzeptiert worden ist.

Der Hirntod ist nicht der Tod des Menschen

Der Begriff des Himtodes geht auf Xa­
vier Bichat zurück. Bichat (1771—1802) 
war der erste, der sich — unter anderem 
in seinen „Physiologische(n) Untersu­
chungen über den Tod“ aus dem Jahre 
1800 — mit der Frage des Todes unter 
physiologischen Gesichtspunkten aus­

einandersetzte. Entgegen einer verbrei­
teten Meinung bezeichnet der Hirntod 
bei Bichat aber nicht den Tod des Men­
schen. Er benennt den Tod eines Or­
gans, genauer: den Ausfall des Gehirns 
als Ursache dessen, was Bichat als den 
„allgemeinen Tod“ des Menschen be­
zeichnet. In diesem Sinne spricht er 
auch von „Personen, deren Tod vom 
Gehirn ausgegangen ist“.

Analog dazu operiert Bichat mit den 
Begriffen Herz- oder Lungentod. Ob 
Herz-, Lungen- oder Hirntod: alle die­
se „Organtode“ führen zum Tod des 
Menschen. Sie markieren aber noch 
nicht selber den Tod. Bichat warnt des­
halb auch vor einer Überbewertung des 
Gehirns:

Ich bin weit davon entfernt, die Himtatigkeit als 
dem organischen Leben vollständig fremd zu be­
trachten; aber ich halte mich für berechtigt zu 
behaupten, daß dieses Leben nur sekundäre, in­
direkte Einflüsse vom Gehirn erfahrt, von wel­
chen wir noch sehr wenig wissen.

Ähnlich äußerten sich auch die beiden 
französischen Neurologen Mollaret 
und Goulon, als sie 1959 erstmals die 
Diagnose des Hirntodes beschrieben. 
Auch nach dem damals gültigen Ver­
ständnis galten diese Menschen nicht 
als tot. In ihrem einschlägigen Aufsatz7 
weisen Mollaret und Goulon deshalb 
ausdrücklich darauf hin, daß der Tod 
im Sinne des unumkehrbaren „Stillstan­
des der Lebensfunktionen“ erst unmit­
telbar nach Abbruch der künstlichen 
Beatmung eintritt. Himtote galten von 
der Erstbeschreibung des Syndroms im 
Jahre 1959 bis zur „Definition of Irre­
versible Coma“ als Tod des Menschen 
durch die Harvard-Kommission8 im
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Jahre 1968 als, wie der Titel schon sagt, 
irreversibel komatöse Patienten.

Wie sehr sich eine hirntote Patientin 
von dem unterscheidet, was mit dem 
Begriff der Leiche sonst verbunden ist, 
wurde für eine breite Öffentlichkeit 
erstmals anschaulich, als der Fall der 
Patientin Marion P. in die Medien kam. 
Bei der jungen Frau war im Oktober 
1992 nach einem Unfall der Himtod 
diagnostiziert worden. Den Eltern 
wurde das als „Tod“ ihrer Tochter mit­
geteilt, und man bat sie um ihr Einver­
ständnis zur Organspende. Als sich 
darauf jedoch herausstellte, daß Marion 
P. im dritten Monat schwanger war, 
trauten die Arzte der angeblichen Lei­
che zu, eine sechsmonatige Intensiv­
behandlung zu überstehen, während­
dessen ihre Schwangerschaft auszutra­
gen und schließlich ein gesundes Kind 
zur Welt zu bringen. Doch sechs 
Wochen, nachdem ihr der Totenschein 
ausgestellt worden war, erlitt die Patien­
tin eine unkontrollierbare Infektion, be­
kam Fieber und stieß dabei den Fötus 
durch spontanen Abort aus.5

Marion P. unterschied sich — von 
ihrer Schwangerschaft einmal abgese­
hen — in medizinischer Hinsicht kaum 
von denjenigen Hirntoten, denen in 
ebendiesem Zustand Herz, Lungen, 
Nieren, und andere Organe zur Ver­
pflanzung entnommen werden. Hier 
wurde also durch ein unerwartetes Er­
eignis sichtbar, womit Menschen, die 
hirntote Patienten pflegen und ärztlich 
betreuen müssen, täglich konfrontiert 
sind. Allen Hirntoten ist grundsätzlich 
gemeinsam, daß ihr Herz selbständig 
schlägt und ihre Vitalfunktionen — also 
die klassischen Kennzeichen biologi­

schen Lebens — erhalten sind: Blut­
kreislauf, im engeren Sinne auch die At­
mung (nur das Atemholen, also die 
Zwerchfelltätigkeit, besorgt eine Ma­
schine), Stoffwechsel (Verdauung und 
Ausscheidung).

Erhalten sind auch die reproduktiven 
Vitalfunktionen. Himtote Männer sind 
grundsätzlich erektions-, ejakulations- 
und zeugungsfähig, ebenso wie him­
tote Frauen grundsätzlich nicht nur ge­
bär-, sondern auch empfängnisfähig 
sind. Das liegt daran, daß das Gehirn 
auch bei diesen Vitalfunktionen biolo­
gisch keine unersetzliche Rolle spielt.

Ein sdirittweiser Prozeß

Das Sterben eines Menschen ist biolo­
gisch gesehen ein schrittweiser Prozeß. 
Die Entscheidung, wann ein Mensch 
tot ist, wird damit aber keineswegs will­
kürlich. Der Verlauf dieser Prozesse ist 
vielmehr durch „Schwellenereignisse“ 
gekennzeichnet, die sich zeitlich ein­
deutig abgrenzen lassen. Der komplette 
Ausfall eines oder mehrerer Organe 
stellt einen ersten solchen Abschnitt 
dar. Es folgt der Eintritt des irreversi­
blen Komas. (Dieses Stadium wird von 
den Veitretern des Teilhimtodes als 
Todeskriterium gefordert und fällt phy­
siologisch mit dem Ausfall eines Teils 
des Gehirns zusammen: des sogenann­
ten Großhirns.) Eine dritte Schwelle ist 
durch den Zusammenbruch des Orga­
nismus als einer Funktionseinheit mar­
kiert. Es folgt der biologische Tod ein­
zelner innerer Organe und schließlich 
der Tod der bald sprichwörtlichen „letz­
ten Zelle“.

Man sieht daran sehr deutlich, daß
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eine rein biologische Todesdefinition 
gar nicht möglich ist — sie müßte sich 
am Tod der letzten Zelle orientieren. 
Deshalb erscheint es durchaus anma­
ßend, die Frage der Todesdefinition aus­
schließlich in medizinische Kompetenz 
zu verlagern. Die Entscheidung für eine 
bestimmte Schwelle in diesem Sterbe­
prozeß muß sich auf Entscheidungs- 
und Bewertungskriterien stützen, die, 
wie auch einige Hirntod-Befürworter 
einräumen,10 gänzlich außerhalb der 
Kompetenz der Naturwissenschaften 
liegen. Werte lassen sich nicht mit dem 
EEG diagnostizieren, sondern müssen 
sich — kantisch gesprochen — vor dem 
kritischen Urteil des „gemeinen Men­
schenverstandes“ ausweisen können. 
Von daher darf es erstaunen, wenn 
selbst Ethiker wie der Münchner Mo­
raltheologe Johannes Gründel einer Me- 
dizinisierung des Todeszeitpunkts das 
Wort reden;11 hier beugt sich offenbar 
die Moraltheologie vor dem Pragmatis­
mus der Medizin.

Ende des Individuums

Sucht man nun nach einem Entschei­
dungskriterium, das uns erlaubt, den 
Tod des Menschen an einem der ange­
führten Schwellenereignisse festzuma­
chen, so kann man sich an einem „psy­
chosomatischen“ Verständnis von Per­
sonsein als einer leih-seelischen Einheit 
orientieren. Entscheidend für die Frage 
nach dem Ende menschlichen Lebens 
ist dann der Begriff der individuellen 
Ganzheit, der auch die Ganzheitlichkeit 
des Körpers einschließt. Der Tod be­
zeichnet folglich den Zeitpunkt, an 
dem der Mensch aufgehört hat, als ein 

individuelles Lebewesen zu existieren. 
Biologisch entspricht dies dem Zusam­
menbruch seines Organismus als einem 
Ganzen; das Absterben jedes einzelnen 
Organs oder gar jeder einzelnen Zelle 
ist dafür nicht erforderlich.

Der Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesärztekammer hat dazu überein­
stimmend erklärt:
Der Tod eines Menschen ist — wie der Tod eines 
jeden Lebewesens - sein Ende als Organismus 
in seiner funktionellen Ganzheit, nicht erst der 
Tod allerTeile des Körpers. [...]

Der Organismus ist tot, wenn die Einzelfunk- 
tionen seiner Organe und Systeme unwidenuf 
lieh nicht mehr zur übergeordneten Einheit des 
Lebewesens in seiner funktionellen Ganzheit zu- 
sammengefaßt und unwiderruflich nicht mehr 
ven ihr gesteuert werden.12

Lebendig ist ein Mensch oder ein Tier 
demzufolge so lange, wie seine einzel­
nen Organe zu einer Funktionseinheit 
verbunden sind. Einzelne, auch lebens­
wichtige Organe können ausfallen, so­
lange es gelingt, ihre Funktion künst­
lich (zum Beispiel durch Herzschritt­
macher und Dialyse) so zu ersetzen, 
daß der Zusammenhang des Ganzen 
nicht auseinanderbricht. Oft erlischt zu 
Lebzeiten die Fähigkeit zur Äußerung 
des Bewußtseins, manchmal nur ange­
deutet, manchmal schwer, und manch­
mal völlig, wie im irreversiblen Koma. 
Diese Funktionsverluste allein erlauben 
aber nicht, einen Organismus für tot zu 
erklären. Erst der unumkehrbare Zu­
sammenbruch der Funktionseinheit Or­
ganismus markiert den Zeitpunkt des 
Todes. Danach mögen einzelne Organe 
noch für längere Zeit vital sein, einzelne 
Zellen sogar viele Stunden, aber sie wir­
ken nicht mehr zusammen, bilden kein 
Ganzes.
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Die Entscheidung, sich bei der 
Unterscheidung von Leben und Tod 
des Menschen auf die Funktionsebene 
des Organismus — statt zum Beispiel 
nur einzelner Organe oder Zellen — 
festzulegen, etfolgt nach vor-naturwis- 
senschaftlichen Gesichtspunkten, weil 
der Begriff „Tod des Menschen“ ein vor­
naturwissenschaftlicher ist. Wenn das 
Schwellenereignis „Zusammenbruch 
des Organismus als Funktionseinheit“ 
aber einmal als biologische Entspre­
chung des Todes eines Menschen aner­
kannt ist, dann lassen sich exakte Krite­
rien erarbeiten, die diesen Todeszeit- 
punkt markieren.

Bn Organ unter anderen

Nun behauptet der Wissenschaftliche 
Beirat zum Zusammenbruch der Funk­
tionseinheit Organismus weiter:

Dieser Zustand ist mit dem Tod des gesamten 
Gehirns eingetreten.

Die gesamte Beweislast für die Vorver­
legung des Todeszeitpunkts durch das 
Himtodkriterium ruht auf dieser einen 
Behauptung: Daß das Zusammenwir­
ken der Organe zu einem Ganzen, 
zum biologischen Organismus mit 
dem Ausfall aller Hirnfunktionen un­
ausweichlich zusammenbricht, auch 
dann, wenn die Funktionen des Hirn­
stamms erfolgreich ersetzt werden. Mit 
den — etwas gekürzten — Worten des 
Wissenschaftlichen Beirats:

der vollständige und endgültige Ausfall des ge­
samten Gehirns bedeutet biologisch den Verlust 
der [Selbständigkeit, Selbsttätigkeit, Spontanei­
tät, Selbststeuerung, Wechselbeziehung mit der 
Umwelt und Integration des Organismus.] 

Nun trifft es zwar zu, daß die Integra­
tionsfähigkeit des Organismus mit Ein­
tritt des Hirntodes beträchdich einge­
schränkt ist; insbesondere seine Reak­
tionsmöglichkeiten auf Umweltverän­
derungen nehmen ab. Aber die gefor­
derte Einheit und Integration des Orga­
nismus ist damit noch nicht zerstört. 
Der Körper ist im Sterben begriffen, 
nicht aber tot.

Der Biologe, Philosoph und Direktor 
des Bremer Hirnforschungszentrums 
Gerhard Roth und seine Mitautorin 
Ursula Dicke sagen:

Das Gehirn ist ein Organ wie Leber, Herz, 
Niere usw. und nur im Verbund mit allen ande­
ren Organen an der Aufrechterhaltung des 
Lebens beteiligt.

Leben läßt sich auf verschiedenen Ebe­
nen beobachten: an den Zellen, den 
Organen und dem Organismus. Leben 
auf der Ebene des Organismus als 
einem Ganzen ist in biologischer Sicht 
eine Systemeigenschaft, die solange be­
steht, wie die Wechselwirkung unter 
den Organen sowie zwischen den Or­
ganen und dem Ganzen erhalten bleibt. 
Roth und Dicke:

Leben hört auf, wenn das Neiewerk der gegen­
seitigen Herstellung und Erhaltung zusammen­
bricht, und dies ist der Fall, wenn ein konstituti­
ves Organ ersatzlos ausfällt.!3

Das entscheidende Wort dabei „ersatz­
los“. Ohne Zweif el ist das Gehirn, spe­
ziell der Hirnstamm, durch seine Funk­
tionen der vegetativen Steuerung „kon­
stitutiv“, also lebenswichtig für den Or­
ganismus. Der Wissenschaftliche Beirat 
der Bundesärztekammer behauptet 
aber darüber hinaus, die spezifische Tä­
tigkeit des HirnsMmms sei auch prinzi-
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piell unersetzlich, mit dem Philosophen 
Dieter Birnbacher:
Entscheidend ist [...] nicht, ob der Organismus 
oder seine Teilsysteme die Fähigkeit verlieren, 
zentral gesteuert werden zu können, sondern ob 
er selber fähig ist, diese Steuerungs- und Integra­
tionsleistungen auszuüben.14

Doch wer ist „er selber“? Birnbacher 
und mit ihm die Bundesärztekammer 
sind eine Begründung dafür schuldig 
geblieben, warum nur bestimmte zen­
trale Integrationsfunktionen des Ge­
hirns — die anatomisch im Hirnstamm 
lokalisierten — dem „Selbst“ des Orga­
nismus gleichzusetzen sein sollen, wäh­
rend die vielen anderen, qualitativ 
durch nichts unterschiedenen dezentra­
len und zentralen (Rückenmark!) 
Steuerungsfunktionen des menschlichen 
Organismus als vernachlässigbar einge­
stuft werden. Die Konsequenz ist: 
Herzschrittmacher, hormonelle Steue­
rungsfunktionen, Nieren- und Atemtä­
tigkeit darf man durch Maschinen vor­
nehmen lassen bzw. substituieren, ohne 
daß der Mensch seine Eigenschaft als 
Lebender verliert. Ersetzt man aber mit 
dem gleichen technischen Erfolg die 
vegetativen Funktionen des Gehirns, so 
wird der Mensch zur Leiche.

Ob die Funktionen eines Organs er­
setzbar sind oder nicht, bemißt sich aus 
Sicht der Biologie aber nicht nach einer 
definitorischen Setzung, sondern allein 
danach, ob das Gesamtsystem Organis­
mus durch die Kompensation aufrecht­
erhalten werden kann. Noch einmal 
Roth und Dicke:

Das Gehirn ist innerhalb eines autopoietischen 
[selbst-erhaltenden] Netzwerks ein Organ wie 
jedes andere und deshalb im Prinzip ersetzbar 
oder entbehrlich.

Von der Wahrheit dieses Satzes kann 
sich jeder durch einen Blick auf hirn- 
tote Patienten überzeugen: Stoffwech­
sel, Atmung und Verdauung und nicht 
zuletzt das Reifenlassen eines Embryos 
— was ist das anderes als Ausdruck der 
Integrationsleistung eines Ganzen?

ZerebrozentrismiK

Die Behauptung, die Funktionseinheit 
des Organismus hänge allein am Ge­
hirn, ist demnach biologisch anfecht­
bar.'5 Sie ist es aber auch in anderer 
Hinsicht. Die Frage nach der vitalen 
Einheit eines Organismus hängt unmit­
telbar mit dem Körper-Seele-Problem 
zusammen. Ob man die „Seele“ mit der 
„Lebendigkeit“ des Gesamtorganismus 
selbst in Verbindung zu bringen oder 
darin nur ein Name für spezifische gei­
stige Fähigkeiten zu sehen ist, ist eine 
philosophische Frage.

Die Behauptung, mit dem Ausfall 
des Gehirns ende auch die „geistige 
Existenz“ des Menschen, muß sich des­
halb auf metaphysische Annahmen stüt­
zen, die den Geist einem anatomisch 
lokalisierbaren Organ zuzuordnen er­
lauben. Das Bedürfnis, den „Geist“ des 
Menschen anatomisch zu lokalisieren, 
ist so alt wie die Geschichte der Medi­
zin. Schon von Hippokrates ist die Vor­
stellung überliefert, das Denken und 
Empfinden habe seinen Sitz im Gehirn 
— eine Theorie, die von Platon in wei­
ten Teilen übernommen wurde.16 Dem 
widersprach Aristoteles; weil er die 
Seele als das Lebensprinzip des Orga­
nismus bestimmte, das in der vitalen 
Körperwärme eines Lebewesens seinen 
elementarsten Ausdruck findet, lehrte
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er das Herz als Sitz der Seele.17 Seit 
dem 19. Jahrhundert versucht man sich 
dieser Frage mit gehimphysiologischen 
Mitteln zu nähern. Doch auch dieses 
Vorgehen stützt sich auf ein metaphysi­
sches Vorurteil: den Glauben, daß man 
die Esustenz des Bewußtseins an be­
wußtseinsspezifische Verhaltensmuster 
binden könne, die der empirischen 
Analyse zugänglich sind.

Unter dieser Prämisse scheint es 
naheliegend, das Bewußtsein mit dem 
Gehirn in Beziehung zu setzen, deutet 
doch alles darauf hin, daß das Gehirn 
für unser äußerliches Verhalten den Sta­
tus einer Koordinationszentrale hat. 
Konsequenterweise müßten wir dann 

z aber auch anthropoiden Automaten 
mentale Qualitäten zugestehen — prin­
zipiell sind auch Maschinen dazu fähig, 
bewußtseinsspezifische Verhaltensmu­
ster zu exekutieren.

Spekulative Setzung

Die philosophische Brisanz der Hirn­
todkontroverse liegt nun darin, daß sie 
auf geradezu idealtypische Weise die 
ethischen Folgen einer vordergründig 
betrachtet rein spekulativen philosophi­
schen Setzung exemplifiziert: der Be­
hauptung, das Bewußtsein des Men­
schen säße im Gehirn. Die Gleichset­
zung des Hirntodes mit dem Tod des 
Menschen zieht aus dieser Setzung nur 
den Umkehrschluß, daß die „geistige 
Existenz“ eines Menschen endet, so­
bald seine Hirnfunktionen ausgefallen 
sind. Doch was berechtigt uns dazu, 
das Gehirn zum ontologischen Sitz des 
Bewußtseins zu erklären? Hirntote 
Menschen können ganz offensichtlich 

nicht mehr mit ihrer Umwelt kommu­
nizieren. Aber was sagt das über ihren 
Bewußtseinszustand als solchen?

Es ist a priori ausgeschlossen, daß 
uns irgendeine Neurowissenschaft je­
mals über die Existenzbedingungen 
von Geist und Bewußtsein aufklären 
kann. Die Naturwissenschaften mögen 
die physiologischen und neurologi 
sehen Korrelate von Bewußtseinsäuße­
rungen erforschen, indem sie Versuchs­
personen unter entsprechenden Ver­
suchsbedingungen über ihre mentalen 
Zustände befragen. Was geschieht, 
wenn das Bewußtsein eines Menschen 
„schweigt“, werden sie jedoch niemals 
erfahren. Gerade dies müßten wir aber 
wissen, wenn wir etwas über das Be­
wußtsein selbst erfahren wollten.

Studien über das Kreislaufverhalten 
und den Hormonhaushalt hirntoter 
Menschen zeigen, daß es mit Beginn 
der Organenmahme zu einem heftigen 
Blutdruckanstieg kommen kann. Selbst 
rückenmarkgesteuerte Schmerzreflexe 
sind zu beobachten.18 Können wir ga­
rantieren, daß diese „Reflexe“ nicht 
doch noch irgendeine Art von Bewußt­
sein bezeugen? Nicht ohne Grund hat 
sich Hans Jonas mit Blick auf die Or­
ganentnahme an Himtoten gefragt:

Wer kann wissen, wenn jetzt das Seziermesser 
zu schneiden beginnt, ob nicht ein Schock, ein 
letztes Trauma einem nichtzerebralen, diffus aus­
gebreiteten Empfinden zugefügt wird, das noch 
leidensfähig ist?”

Naturwissenschaft vom BewuBtsein?

Die empirisch-naturwissenschaftliche 
Forschung stützt sich normalerweise 
nicht auf die Deutung von Worten, Ge-
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Stils, oder Mimik, sondern auf die Beob­
achtung objektiver Sachverhalte. Man 
verläßt den Bereich der empirischen 
Forschung schon in dem Augenblick, 
wo man bestimmte, objektiv beobacht­
bare Verhaltensweisen als Ausdruck 
von Bewußtseinszuständen wertet. Es 
ist deshalb durchaus konsequent, wenn 
radikal beobachtungsorientierte For­
scher keinen Unterschied zwischen 
Menschen und Maschinen machen.

Rein naturwissenschafdich gesehen 
ist die Annahme von Bewußtsein eine 
überflüssige Hypothese.2* Das ist keine 
revolutionäre Erkenntnis. Sie veran­
schaulicht uns auf ihre Weise, was Im­
manuel Kant schon vor mehr als zwei­
hundert Jahren am Problem des „Co- 
gito“ aufgezeigt hat: Das denkende 
„Ich“ ist empirisch nicht faßbar; man 
kann es weder selbst als einen Gegen­
stand oder eine Substanz bestimmen, 
noch ist es legitim, es auf die Beschaf­
fenheit eines anderen, äußerlichen Dings 
zu reduzieren. Deshalb bleibt das 
Wesen des „Ich“ der empirischen Er­
kenntnis notwendig verborgen — eine 
naturwissenschaftliche lheorie über 
das Ich-Bewußtsein wäre im wahrsten 
Sinne des Wortes „gegenstandslos“. Für 
Kant mußte deshalb jeder Versuch, das 
„Ich“ zu objektivieren, auf einen „meta­
physischen Schein“ hinauslaufen.21

Die Rede von einem „wissenschaft­
lichen Konsens“ über das Gehirn als 
„Sitz des Bewußtseins“ ist also, wenn 
schon nicht schlechterdings falsch, so 
doch zumindest präzisierungsbedürftig. 
Richtig ist, daß nach dem Ausfall des 
Gehirns keine nachvollziehbaren Be­
wußtseinsäußerungen mehr beobachtet 
werden können. Irreführend ist es je­

doch, wenn man daraus auch schon 
auf das Ende der geistigen Existenz 
eines Menschen schließt.

Anders als die „harten Naturwissen­
schaften“ werden Himforscher, die 
über den Zusammenhang von Gehirn 
und Bewußtsein arbeiten, immer versu 
chen, sich auf irgendeinem Wege mit 
ihrem Untersuchungsobjekt selbst über 
den zu untersuchenden Bewußtseinszu­
stand zu verständigen: Sie stützen ihre 
Erkenntnis auf die Deutung von Zei­
chen — selbst wenn ihnen dies nur im 
übertragenen Sinne möglich ist, wie bei 
der Beobachtung von lieren, wenn die­
se sich „wie Menschen“ verhalten und 
das als Metapher für mentale Zustände 
gewertet wird.

Die Deutung dieser Metaphern setzt 
außerdem voraus, daß wir den von 
ihnen metaphorisierten Zustand schon 
aus eigener Erfahrung kennen. Wir 
glauben zu wissen, wie es ist, sich in 
einem solchen Zustand zu befinden. 
Deshalb geraten wir zum Beispiel in 
Schwierigkeiten, wenn wir uns vorzu­
stellen versuchen, „wie es ist, eine Fle­
dermaus zu sein“.22 Wir können uns 
nicht vorstellen, „wie es ist“, über ein 
Sinnesorgan für Echolotung zu ver­
fügen. Bei einem irreversibel komatö­
sen Patienten müssen wir vollends ka­
pitulieren, da dieser Zustand — im 
Unterschied etwa zum Zustand von 
Scheintoten oder reversiblen Komapa­
tienten — vollkommen analogielos ist: 
Hirntote können sich über ihren Zu­
stand nicht äußern, und es gibt auch 
keine „ehemaligen Himtoten“, so wie 
es etwa ehemalige „Scheintote“ gibt, die 
diesen Zuswind aus eigener Erfahrung 
kennen. Wir können deshalb über das
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Bewußtsein eines irreversibel Koma­
tösen keine gesicherten Aussagen tref­
fen.

Der soziale Ort des Bewußtseins

Die Hirntoddiagnose garantiert nicht 
die Nicht-Existenz von Bewußtsein, 
sondern lediglich das Fehlen nachvoll­
ziehbarer Bewußtseinsäußerungen. Da­
mit steht im Grunde eine bestimmte 
Form von Beziehungsfähigkeit im Zen­
trum der Argumentation der Hirntod­
befürworter. Es stellt sich aber die 
Frage, ob dabei nicht in unzulässiger 
Weise von der körperlichen Existenz 
einer Person abstrahiert wird. Setzt die 
Fähigkeit, die Gesten und Zeichen 
eines anderen Menschen in bestimmter 
Weise zu deuten, nicht immer schon 
eine bestimmte Einstellung zu seinem 
Körper als Nicht-Objekt voraus?

Wir wären in der Tat außerstande, 
der Wort- oder Körpersprache eines 
Menschen Bedeutung beizumessen, 
wenn wir diesem Körper nicht von 
vornherein in einer Einstellung begeg­
neten, die sich von der Einstellung zu 
einem Objekt unterscheidet. Wir ver­
wechseln Gesten und Worte eines Men­
schen nicht mit einem bloßen „Ge­
räusch“ — weil sie zu sprechen begon­
nen haben, bevor wir ihren willentlich 
intendierten Sinn begriffen haben. Sinn­
lich-körperliche Zeichensysteme — und 
es gibt keine anderen — gewinnen Be­
deutung, weil schon ihre körperliche 
Präsenz uns dazu nötigt, ihnen Bedeu­
tung zuzuerkennen. Daß der andere 
„bedeutet“ — daß er eine Seele hat, wie 
Wittgenstein sich ausdrückt23 — zeigt 
sich unmittelbar in meiner Einstellung 

zu seinem Körper als Leib. Und auch 
die Worte und Töne, die der andere von 
sich gibt, sind in diesem Sinne „sein 
Leib“.

Nicht der Geist, sondern der Körper 
des anderen ist der Ursprung seiner 
Ausdruckskraft — auch wenn wir noch 
so sehr danach trachten, den „eigent­
lichen“ Ursprung der Zeichen jenseits 
seines Körpers in einen „Innenbereich“ 
zu projizieren.

Eine ethische Frage

Spätestens an diesem Punkt zeigt 
sich, daß die Frage nach dem „Sitz des 
Bewußtseins“ mit ethischen Fragestel­
lungen verschränkt ist. Denn meine 
Einstellung zum anderen ist in dem 
Maße eine ethische Einstellung, wie er 
mich dazu nötigt, in ihm mehr als ein 
Objekt zu sehen. Wenn es einen Unter­
schied zwischen Personen und Objek­
ten geben soll, so ist diese Differenz 
nur möglich, weil ich den anderen von 
vornherein als ein nicht vollständig ob­
jektivierbares Wesen erfahre. Die Erfah­
rung der Nicht-Objektivierbarkeit des 
anderen findet dabei ihren elementar­
sten Ausdruck in der Tötungshemmung 
gegenüber seinem Körper. Der andere 
erschließt sich mir in dem Maße als an­
derer, wie ich ihn als ein verleitliches 
Wesen erfahre, das ich nicht beseitigen 
kann — weil er nicht aufhören würde, 
mein Verhalten und meine Einstellung 
zur Welt zu bestimmen, selbst wenn 
ich ihn tötete.24

Ein kurzer Blick auf Erfahrungsbe­
richte im Umgang mit Hirntoten mag 
verdeutlichen, inwieweit die Mißach­
tung dieser elementaren Dimension
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von Körperlichkeit beim Hirntoten 
ethische Konflikte nach sich zieht. Eine 
Krankenschwester erzählt:
Ich muß es mir immer wieder einhämmem: Er 
ist tot. Aber ich habe es nie wirklich geglaubt 
[...] fch hab’ weiter mit dem hirntoten Patienten 
geredet. [...] Daß er zur Organentnahme in den 
Operationssaal gefahren wird, das hab’ ich aller­
dings nie über die Lippen gebracht?5

Eine andere berichtet:
Gespräche mit dem T»ten scheinen zwar maka­
ber, aber einfach umzustellen fällt mir persönlich 
schwer. So erkläre ich dem Toten zum Beispiel 
die Pflegemaßnahmen, spreche ihn mit seinem 
Namen an.2‘

Derartige Schuldgefühle von Kranken­
schwestern oder Krankenpflegern 
gegenüber Hirntoten werden gern zu 
einem psychotherapeutischen Problem 
degradiert. Aber wenn die Personalität 
des Menschen sich in der Erfahrung 
der Verletzlichkeit und Sterblichkeit sei­
nes Leibes zu erkennen gibt, dann ha­
ben Schuldgefühle gegenüber Hirn- 
toten ein rationales Fundament. Es ge­
nügt nicht, bei einem Hirntoten auf die 
Irreversibilität seines Sterbeprozesses 
zu verweisen oder zu betonen, daß der 
Organismus eines Hirntoten unmittel­
bar nach Abschalten der Beatmung in 
sich zusammenbricht. Zu den Mindest­
anforderungen an ein Todeskriterium 
gehört über die diagnostische garan­
tierte Irreversibilität des „Todeszustan­
des“ hinaus, daß dieser Zustand auch 
unmittelbar als Tod erfahren werden 
kann. Die Achtung vor dem Person­
sein eines Menschen kann nicht aus 
ihrem lebensweltlichen Erfahrungskon­
text herausgelöst werden, ohne ihrer 
rationalen Fundamente verlustig zu 
gehen.

Die Grenzen der Definierbarieit

Beispiele wie die zitierten Erfahrungs­
berichte aus dem Umgang mit Hirn- 
toten können freilich immer nur ver­
anschaulichenden Charakter haben. 
Wollte man die konkrete Erfahrung als 
solche zur Grundlage einer Ethik ma­
chen, so würde man einem ethischen 
Intuitionismus Vorschub leisten, der 
ethische Verbindlichkeiten durch zufäl­
lige Emotionen ersetzt.

Wenn wir darüber nachdenken, wo­
durch sich die Begegnung mit einer 
Person von der Wahrnehmung eines 
bloßen Objekts unterscheidet, so fra­
gen wir nicht nach konkreten Erfahrun­
gen, sondern nach den selbstverständ­
lichen Voraussetzungen, die wir immer 
schon machen, wenn wir uns auf kon­
krete Erfahrungen einlassen. Philoso­
phische Überlegungen können an 
lebensweltliche Erfahrungen anknüp­
fen, um aufzuzeigen, daß von bestimm­
ten Phänomenen nur in einem vorwis­
senschaftlichen Kontext sinnvoll ge­
sprochen werden kann. Sie zeigen da­
mit zugleich auf, warum solche Phäno­
mene in den empirischen Wissenschaf­
ten entweder bedeutungslos sind oder 
einfach vorausgesetzt werden. Aber 
daraus folgt nicht, daß diese Phäno­
mene schon als solche zufälligen Intui­
tionen unterliegen.

Man kann sich dies an einem unver­
fänglichen Beispiel verdeutlichen. Infra­
rotes Licht unterscheidet sich von sicht­
barem Licht physikalisch nur durch 
seine niedrigere Frequenz. Ihre qualita­
tive Unterschiedenheit ist ausschließ­
lich in unserer unmittelbaren Erfahrung 
fundiert. Dennoch würde niemand be-
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haupten, die Unterscheidung zwischen 
Licht und Wärme sei ein Produkt will­
kürlicher Intuitionen — so zufällig die 
Empfindungen auch sein mögen, die 
wir auf der Grundlage dieser Unter 
Scheidung haben können. Mit der 
lebensweltlichen Unterscheidung zwi­
schen Personen und Objekten verhält 
es sich nicht anders: Sie läßt sich nicht 
aus theoretischen Erkenntnissen herlei­
ten, und dennoch zweifelt niemand 
ernsthaft an ihrer Gültigkeit. Daß es 
einen Unterschied zwischen Personen 
und Automaten gibt, ist eine ebenso tri­
viale Voraussetzung wie die Unterschei­
dung zwischen Farbe und Wärme.

Die Folgerungen, die sich daraus zie­
hen lassen, stützen sich dann aber nicht 
mehr auf triviale Unterstellungen, son­
dern auf Argumente. Daß das „Person­
sein“ eines Wesens an die äußere Er­
scheinungsweise (Phänotypus) seiner 
sinnlichen Existenz gebunden bleibt, 
gehört zu den ausweisbaren Minimal­
bedingungen dieser Unterscheidung, 
weil ohne sie nicht mehr erklärt wer­
den könnte, wie es überhaupt möglich 
ist, Personen von Automaten zu diffe­
renzieren. Selbst die metaphorische 
Rede von „Bewußtseinsqualitäten“ 
bliebe ein theoretisch wie praktisch un­
erklärliches Mirakel ohne die Erfah­
rung der Verletzlichkeit eines Lebewe­
sens, in der sich zeigt, daß es Wesen 
gibt, zu denen wir uns anders als zu 
bloßen Objekten verhalten.

Medizinisch objektivierbare Kriterien 
können uns Gewißheit darüber ver­
schaffen, ob ein von jedermann als Tod 
erfahrbarer Zustand unumkehrbar ein­
getreten ist. Sie können aber keine Gel­
tung beanspruchen, wenn sie in unauf­

lösbaren Widerspruch zu unserer le­
bensweltlichen Erfahrung treten.

Hirntote snd Sterbende

Der Zusammenbruch des Organismus 
manifestiert sich nicht an einem be­
stimmten Organ, auch nicht dem Ge­
hirn, sondern am irreversiblen Still­
stand der Wechselwirkung zwischen 
den Organen und dem Ganzen.27

Daraus folgt: Sogenannte Himtote 
sind Sterbende, über deren Bewußt­
seinszustand wir keine »wissenschaft­
lichen“ Aussagen machen können. Auch 
als Sterbende genießen sie den vollen 
Schutz ihrer Menschenwürde, insbe­
sondere ihrer körperlichen Unversehrt­
heit. Nur dann, wenn sie es zuvor so 
verfügt haben und wenn es anderen 
Kranken nützt, ist es vertretbar, daß 
ihnen in diesem Zustand Organe ent­
nommen werden.

Der Moraltheologe J. Gründel er­
klärte 1991, die Kritik am Hirntodkrite­
rium sei

unannehmbar und nicht seriös, weil [f] sie die 
Spendebereicschah der Menschen für den Fall 
ihres T»des reduziere-28

Kirchen, Politik und Rechtsgemein­
schaft haben dieses Tabu um die Dis­
kussion des Himtodkriteriums bislang 
respektiert — ein Tabu, das die Überle- 
bensinteressen der einen schützt, in­
dem es das Recht der anderen auf Ach­
tung ihrer Würde auch im Sterben un­
berücksichtigt läßt. Doch auch für Or- 
ganempfanger ist es eine Belastung, 
wenn sie ihr Überleben einem Ge­
schenk verdanken, welches in Un­
kenntnis der wahren Umstände gespen-
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det wurde — und das meist nicht ein­
mal von dem Betroffenen selbst ver­
fugt.29

Es gibt aber eine Alternative. Wir 
können das Tabu um die Hirntod-Dis­
kussion aufbrechen und das vorgeb­
liche Leichentuch von den sterbenden 
Organspendern abdecken. Ein Trans- 
planMtionsgesetz muß auf dem Wege 
einer engen Zustimmungslösung den 
Rahmen schaffen, innerhalb dessen 
Menschen sich für eine Organent­
nahme im Zustand des Hirntodes zur 
Verfügung stellen können. Und eine 
aufgeklärte Diskussion muß darauf hin­
wirken, daß die Beteiligten die Verant­
wortung für das sie betreffende Gesche­
hen selbst übernehmen können.
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